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Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger über­

mittelt hiemit seine Stellungnahme im Begutachtungsverfahren; die dem Haupt­

verband übermittelten Stellungnahmen der Sozialversicherungsträger wurden von 

ihm bei der Ausarbeitung seiner Stellungnahme mitberÜCksichtigt. 

Unmittelbarer Anlaß für den gegenständlichen Entwurf ist das Ergebnis 

der Schweizer Unternehmensberatungsgesellschaft Häusermann & Co AG bei 

der Organisationsanalyse der österreichischen Sozialversicherung. Die Firma 

Häusermann hält darin u.a. fest, daß eine effizientere und effektive Aufgabener-
, 

füllung nicht von der Zahl der im System tätigen Träger abhängt, sondern daß es 

darauf ankommt, daß die übergeordneten, das gesamte System betreffenden In­

teressen kompetent vertreten und vor allem durchgesetzt werden. 

Der Hauptverband hat zu dieser Analyse ein Umsetzungskonzept vorge­

legt, das auch veröffentlich wurde (Soziale Sicherheit 1993, S. 132). 
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Darin ging der Hauptverband von den für das österreichische Sozialversiche­

rungssystem bestimmenden Gesichtspunkten der 

_ Versichertennähe und 

- Selbstverwaltung 

aus. Für ihn ist die Aufrechterhaltung der dezentralen Strukturen eine unbedingt 

notwendige Konkretisierung des Prinzips der Versichertennähe. Zur Effizienzstei­

gerung der Sozialversicherung bieten sich, wie im Umsetzungskonzept festgehal-

ten, 

_ eine Vernetzung der Beratungs- und Betreuungseinrichtungen der.. S
o­

zialversicherungsträger in Richtung " Allspartenservice" (vgl. hiezu die in 

der Novellenstel lungnahme enthaltenen Anregungen zu § 321 ASVG 

und § 361 ASVG) sowie 

_ eine Verbesserung der Entscheidungsstrukturen innerhalb der Sozial-

versicherung 

an. 

Mit Genugtuung stellt der Hauptverband fest, daß die Anregung des 

Schweizer Betriebsberatungsunternehmens, die vom Hautverband in seinem Um­

setzungsk�ept aufgegriffen wurde, nämlich eine Verstärkung seiner Aufgaben­

und Richtlinientätigkeit nach dem Muster einer "Holding", vom Entwurf übernom­

men worden ist. Von einem Teil der Sozialversicherungsträger wurden jedoch zu 

mehreren damit zUS�rl)menhängenden Entwurfsregelungen unterschiedliche  Auf­

fassungen vertreten. Vorwiegend ging es dabei um die Frage, ob alles faktisch 

erfüllbar ist. 

Der E ntwurf stellt auch die Schaffung von Beiräten zur Diskussion. Diese 

Konstruktion wurde von einer Reihe von Sozialversicherungsträgern problemati­

siert. Aus Sicht des Hauptverbandes soll sich durch die Beiräte keine Konkurren­

zierung der Selbstverwaltung ergeben. Das schließt, wie der Hauptverband schon 

in seinem Umsetzungskonzept zum Ausdruck gebracht hat, keineswegs eine 

stärkere Mitarbeit von Pensionistenvertretern aus. 

Von besonderer Bedeutung sind auch die Entwurfsregelungen über die 

Landesstellen. Der Hauptverband geht wie die von der Neuregelung unmittelbar 

betroffenen Sozialversicherungsträger davon aus, daß die Landesstellen im bis-

herigen Umfang beibehalten werden sollen. 
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25 Exemplare dieser Stel lungnahme werden dem Präsidium des National­

rates direkt übermittelt. 

Der Generaldirektor: 

/ 
/ 

Beilagen 

, 

I 
I 

Der, Präsident: 

\ 
I \-/ 

�. 
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HAUPTVERBAND DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGS­
TRÄGER 

1030 Wien, Kundmanngasse 21 
Telefon 0222 71 1 32 . 

Stellungnahme 

im Begutachtungsverfahren der 

52. Novelle zum Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetz (ASVG) 

Begutachtungsverfahren zur 52 Novel l e  zum ASVG. Ste l lu ngnahme des Hauptverbandes d e r  öste rre i c hischen 

Soz lalverslch.orungstrager 

19/SN-351/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 5 von 54

www.parlament.gv.at



- 2 -

Zu Z 3 (§ 31 ASVG - Aufgaben des Hauptverbandes) : 

Wie vorne bereits dargelegt, wurden von einem Teil der Sozialversi­

cherungsträger zu mehreren Entwurfsregelungen unterschiedliche Auffassungen 

vertreten. Vorwiegend ging es dabei um die Frage, ob alles faktisch erfüllbar ist. 

Dazu sind nach Meinung des Hauptverbandes noch weitere Erörterungen not­

wendig. 

Zum Zustimmungsverfahren für Hauptverbandsrichtlinien: 

Grundsatz für ein Zustimmungsrecht des Sozialministers zu Richtlinien 

des Hauptverbandes sollte 

- die Einschränkung auf eine Rechtmäßigkeitsprüfung sein, sowie, 

- daß eine Genehmigung lediglich dann erfolgen muß, wenn hoheitli-

che Aufgaben (Definition von Leistungsansprüchen und anderen 

Rechten bzw. Pflichten) durchgeführt werden, nicht aber jene Berei­

che, in denen Sozialversicherungsträger bzw. Hauptverband ihre in­

ternen Angelegenheiten bzw. die Zusammenarbeit untereinander re­

geln. 

Im übrigen bildet das Aufsichtsrecht nach den §§ 448ff. bereits jetzt 

ausreichende Möglichkeiten , durch die Aufsichtsbehörde auch Zweckmäßigkeits­

überlegungen zu vertreten. 

, 

Beg utachtungsverfahren zur  52 Novel le zum ASVG. Stellungnahme des Hauptverbandes der österreichischen 

Soz Id Iverslcher u ngstrager 
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Zu § 321 ASVG - Gegenseitige Verwaltungshilfe: 

Zusätzl ich zum Entwurf wird angeregt : 

Die gegenseitige Verwaltungshilfe der Versicherungsträger sollte sich 

nicht bloß darauf beschränken, einander " . .. unaufgefordert alle Mitteilungen zu­

kommen zu lassen . . .  ", sondern konkret auch darauf, Anträge und Meldungen 

fristwahrend weiterzuleiten : 

Für das Leistungsrecht ist dies in § 361 Abs. 4 ASVG (siehe dazu 

auch den folgenden Vorschlag) bereits grundgelegt - es sollte aber auch im 

Versicherungs-, Melde- und Beitragswesen eindeutig gesetzlich klargestellt sein, 

daß ein Versicherungsträger als " AnlaufsteIle" für andere Träger (einschließlich 

sozialversicherungsinterner Weiterleitung) fungieren kann. 

Derzeit wäre für d ie Antragsweiterleitung § 6 AVG anzuwenden (siehe 

§ 357 Abs. 1 ASVG), wonach Anträge von der zuständigen Behörde nur auf "Ge­

fahr des Einschreiters" an die zuständige Stelle weitergeleitet werden können 

oder der Antragsteller an die zuständige Stelle zu verweisen ist. 

Angesichts der derzeit laufenden Bestrebungen, im Sinne der Organi­

sationsanalyse der österreichischen Sozialversicherung eine größere Versicher­

tennähe zu erreichen, sollte § 321 ASVG als Sondernorm (statt § 6 AVG) so ge­

staltet werden, daß Anträge auch bei einem nicht zuständigen Sozialversiche­

rungsträger fristwahrend eingebracht werden können und von diesem Sozialversi­

cherungsträger intern an den zuständigen Träger weiterzuleiten sind. 

, 

Dies würde dem Charakter der Sozialversicherung als "Servicestelle 

tür den Staatsbürger" entgegenkommen und allen Betroffenen teilweise schwieri­

ge Zuständigkeitsermittlungen sparen. 

Die Änderung wäre auch für Dienstgeber mit Betrieben in mehreren 

Bundesländern (Filialen) angesichts der EDV-Datenverarbeitungen vorteilhaft 

(entsprechende Beratungen mit den Versicherungsträgern über eine EDV-unter­

stützte Weiterleitung von Meldungen stehen beim Hauptverband bereits in ihrer 

Endphase) .  

Begutachtungsverfahren zur 5 2  Novelle zum ASVG, Ste l l ungnahme des H a uptverbandes der österreichisc h e n  

Soz laiversICher u ngstr ager 
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Zu § 361 Abs. 4 ASVG - Antragseinbringung : 

Zusätzl ich zum Entwurf wird vorgeschlagen: 

Nach § 361 Abs. 4 ASVG können Anträge auf Leistungen der Unfall­

und der Pensionsversicherung bei anderen Versicherungsträgern oder Behörden 

der allgemeinen staatlichen Verwaltung eingebracht werden, wobei solche Anträ­

ge an den zuständigen Träger weiterzuleiten sind. 

Angesichts der Bestrebungen zur Verbesserung der Versichertennähe 

sollte dies nicht nur für Unfall- und Pensionsleistungsanträge gelten, sondern 

auch für Leistungsanträge der Krankenversicherung bzw. auch im Bereich des 

Entgeltfortzahlungsrechts - EFZG . 

Im Einleitungsteil des § 361 Abs. 4 ASVG sollte die Passage "der 

Unfall- und der Pensionsversicherung" ersatzlos gestrichen werden .  Des weite­

ren wäre im letzten Teil dieses Paragraphen eine Anpassung vorzunehmen (" .. . 

an einen Versicherungsträger weiterzuleiten . .. " ) . 

Im allgemeinen wird zur Diskussion gestellt, ob die Sonderbestimmung 

tür die Antragseinbringung bei einer Gemeinde überhaupt noch zeitgemäß ist 

und ob d iese Bestimmung n icht ersatzlos entfallen könnte bzw.,  ob Gemeinden 

nicht den "Behörden der allgemeinen staatlichen Verwaltung" im Zusammenhang 

mit der Rechtswirkung von Leistungsanträgen gleichgestellt werden könnten .  

, 

Begutachtungsverfahren zur 52 NOl/elle zum ASVG, Ste l l ungnahme des Hauptl/erbandes d e r  österreichlsehen 

Soz la lI/ersiehe r u ngs trage r 

• 
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Zu Z 6 (§ 418 ASVG i. d. F. des Entwurfes - Landesstellen) :  

Die Landesstel len der  Versicherungsträger bilden eine in der  Praxis 

wichtige Grundlage für eine versichertennahe Organ
'
isation. 

Die betroffenen Sozialversicherungsträgern haben in ihren Stellung­

nahmen im Begutachtungsverfahren mehrheitlich nachdrücklich auf die Bedeu­

tung der Landesstellen und der dort bestehenden versichertennahen Entschei­

dungsgremien (Rentenausschüsse usw.)  verwiesen 

Durch eine Einschränkung der Landesstellen bzw. der dort vorhande­

nen Ausschüsse würde die vom Entwurf vertretene Versichertennähe beeinträch­

tigt werden. 

Der Hauptverband hält daher - wiederholend - fest, daß seiner Mei­

nung nach die Landesstellen im bisherigen Umfang beibehalten werden sollten. 

, 

Begutachtungsverfahren zur 52 Novelle zum ASVG. Stellungna hme des Hauptverbandes der österreichischen 

Soz la I verslc he run gst rage r 
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Z u  Z 6 (§ 420 Abs . 5 Z 2 ASVG i. d .  F .  des Entwurfes - Funktions­

gebühren): 

Bisher waren die Reisegebühren für Versicherungsvertreter (Funktio­

näre) und Dienstnehmer der Sozialversicherung nach denselben Grundsätzen zu 

berechnen. Nach dem Entwurf sollen für Versicherungsvertreter die Reisegebüh­

renvorschrift des Bundes gelten, während für die Dienstnehmer die bisherigen 

dienstordnungs-/kollektivvertragsrechtlichen Grundlagen bestehen blieben. Dies 

kann unzweckmäßige bzw. arbeitsaufwendige Unterschiede in Details bewir.ken, 

die die Verrechnungsabläufe behindern . 

Die Grundlagen für die Reisegebührenabrechnung sollten wie bisher 

einheitlich sein. 

Zu Z. 6 (§ 420 Abs. 6 ASVG i. d. F des Entwurfes - Ausschluß 

von Versicherungsvertretern):  

Im Insolvenzrecht sind nicht bloß Konkurs und Ausgleich, sondern 

auch andere Verfahrensarten, wie z. B. das Vorverfahren oder der demnächst in 

Kraft tretende Privatkonkurs vorgesehen: Es sollte daher das Wort "Insolvenzver­

fahren" verwendet werd�m und nicht die einzelnen Verfahrensarten genannt sein. 

, 

Beg utachtungsverfahren zu r 52 Novel le zum ASVG. Stel lungnahme des Hauptverbandes der österreichisc h e n  

SOl la lverslcheru ngst räger 
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Zu Z 6 (§ 421 Abs. 1 ASVG i .  d. F. des Entwurfes - Versicherungsver­

treterbestellung) :  

Die Versicherungsvertreter sollen im allgemeinen von den zuständigen 

"öffentlich-rechtlichen" Interessenvertretungen bestel lt werden; lediglich dann, 

wenn solche Interessenvertretungen nicht bestehen, sind andere Regeln vorge­

sehen. 

Allerdings sehen diese (ersatzweise anzuwendenden) Regeln wieder­

um vor, daß bei der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt auf "Vorschlag der 

Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft" zu entsenden ist, also wiederum 

von einer öffentlich-rechtlichen Interessenvertretung. Damit ist die Bestimmung 

unklar: Wenn ohnedies der Vorschlag einer öffentlich-rechtlichen Interressenver­

tretung verlangt wird , dann ist die Regel für den Fall ,  daß keine solche Interes­

senvertretung existiert, unanwendbar. 

Der vorgeschlagene Entwurfstext sollte klarer formuliert werden. 

Es sollte jedenfalls auch vorgesehen werden, daß die Mitgliedschaft 

der Kontrollversammlung eine Mitgl iedschaft im Vorstand ausschl ießt (und umge­

kehrt). 

, 

Begutachtungsverfa hren z u r  52 Novelle zum ASVG, Stel lungnahme des Hauptve r bandes d e r  österre IChischen 

Sulloll"ersilhe r uflgsti ager 
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Zu Z 6 (§ 424 ASVG i. d. F. des Entwurfes - Haftung der Versicherungs­

vertreter): 

Die Haftungsbestimmungen für Versicherungsvertreter sol lten so for­

muliert werden, daß keine Haftung gegenüber dem Versicherungsträger besteht, 

wenn der betreffende Funktionär rechtmäßig aufgrund seiner Funktion beim 

Hauptverband einem Beschluß zustimmt. 

Es reicht in diesem Zusammenhang nicht aus, darauf zu verwe.isen, 

daß der Funktionär sich bei einer entsprechenden Beschlußfassung in der Ver­

bandskonferenz des Hauptverbandes "seiner Stimme enthalten" könnte. Dies ist 

nur theoretisch richtig - angesichts der beim Hauptverband nach § 442e Abs. 3 

ASVG ( i .  d .  F. des Entwurfes) vorgesehenen Abstimmungserfordernisse (19 ab­

gegebene Stimmen!) könnte es durchaus sein, daß durch Stimmenthaltungen ein 

Beschuß in einer bestimmten Angelegenheit unmöglich wird (Lahmlegung der 

Verbandskonferenz! ) .  Dies widerspräche aber den gesetzlichen Vorgaben, die ei­

ne Erfüllung der Hauptverbandsobliegenheiten vorsehen (vgl .  § 553 Abs. 3 ASVG 

i. d. F. des Entwurfes). 

Für die Beiratsmitgl ieder fehlt eine Haftungsbestimmung: Für d iese 

Personen gelten nach § 440 Abs. 2 ASVG (i. d.  F des Entwurfes) lediglich der er­

ste und zweite Satz des· § 424 (Gesetzeseinhaltung bzw. Verschwiegenheit), nicht 

aber die Schadenshaftung (!) . Es kann jedoch nicht so sein,  daß Beiratsmitglie­

der, denen aufgrund ihrer Tätigkeit auch sehr bedeutsame Fakten zugänglich 

sein können, der Haftungsbestimmung nicht unterliegen. 

, § 424 ASVG sollte daher vollständig auch für die Beiratsmitglieder gel-

ten. 

Begutachtungsverfahren zur 52 Novelle zum ASVG. Stellungnahme des Hauptverbandes der österreich ischen 

Sozlalvers,cher u ngsträger 
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Zu Z 6 (§ 429 ASVG i. d .  F. des Entwurfes - Mitgliederzahl im Kontrollaus­

schuß bei kleineren Gebietskrankenkassen): 

Die Regelung führt dazu, daß bei der ' Salzburger, Tiroler, Kärntner, 

Vorarlberger und Burgenländischen Gebietskrankenkasse Vorstand und Kontroll­

versammlung die gleiche Mitgl iederzahl aufweisen, nämlich 1 0  Personen. 

Diese Relation erscheint im Verhältnis zu den großen Versicherungs­

anstalten unstimmig. 

, 

Begutachtungsverfah ren zur 52 Novelle zum ASVG. Stellungnahme des H a u ptverbandes der österre i c h i s c h en 

SozlalverslCheru n9s tr  a9�r 
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Zu Z 6 (§  430 Abs. 1 ASVG i .  d.  F. des Entwurfes - Obmannwahl): 

Es gibt keine Vorschriften für den Fall, .daß bei der Obmannwahl Stim­

mengleichheit besteht (das Dirimierungsrecht des Obmanns fällt in solchen Fällen 

naturgemäß weg). Hiefür muß das Gesetz Vorsorge treffen. 

Wenn eine Gruppe von Versicherungsvertretern nur aus 2 Personen 

besteht (Dienstgeberkurie der kleinen Gebietskrankenkassen!), ist dort eine "ein­

fache Mehrheit" nicht immer möglich: Es fehlt daher auch eine Bestimmung; was 

bei Stimmengleichheiten in den Kurien geschehen sollte. 

Nach der jetzigen Konstruktion könnte ein einziger Dienstgeber­

Vertreter eine Wahl blockieren, weil durch seine Gegenstimme in einer 

"2-Personen-Kurie" keine Mehrheit zustande käme (siehe auch weiter unten). 

Der vorgeschlagene Text könnte überdies zu Mißverständnissen füh­

ren, wei l  er die beiden Wahlgänge nicht genau unterscheidet: 

Die beiden Stel lvertreter des Obmannes sollen offenbar "in getrennten 

Wahlgängen" gewählt werden: 

, 

Bedeutet dies, 

daß der 1 .  Stellvertreter sowohl in der Gruppe der Dienstnehmer 

als auch in jener der Dienstgeber gewählt werden müßte, ebenso 

der 2. Stellvertreter (also 4 Wahlgänge) 

oder bedeutet dies, 

daß der 1 .  Obmann-Stel lvertreter (lediglich) im Wahlgang der Grup­

pe der Dienstnehmer und der 2. Stellvertreter im Wahlgang der 

Gruppe der Dienstgeber (2 Wahlgänge) zu wählen ist? 

Die Bestimmung sollte klarer formuliert werden. 

Abgesehen davon sei darauf verwiesen, daß sich bei den "kleineren 

Gebietskrankenkassen" (Salzburg, Tirol ,  Vorarlberg, Burgenland und Kärnten - je 

1 0  Vorstandsmitglieder) angesichts der Kurienzusammensetzung (§ 426 Abs. 1 

Z 3 ASVG i. d. F. des Entwurfes) keine "Mehrheiten" in der Dienstgeberkurie er­

geben müssen, weil die Dienstgeberkurie bei diesen Versicherungsvertretern le-

Begutachtungsverfa hren zur 52 Novel le zum ASVG. Stellungna hme des Ha uptverbandes d e r  österreic h ischen 

SOlid IverslCh",ru ngstr a ger 
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diglich aus zwei Personen (1 /5 von 1 0  Personen!) besteht. Was hat bei Stimmen­

gleichheit in solchen Kurien zu geschehen? 

, 

Begutachtungsverfahren zur 52 Novel le zum ASVG.  Stellungnahme des Hauptverbandes d e r  österreic h i s c h e n  

Soz l a  IverSlcherungsträger 
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Zu Z 6 (§ 430 Abs. 3 ASVG i .  d .  F. des Entwurfes - Wahl des Vorsitzenden 

der Kontrol lversammlung): 

Die Versammlung hat den Vorsitzenden "aus ihrer Mitte" zu wählen . 

Wenn ein Mandat unbesetzt ist, wohl aber ein Stellvertreter vorhanden ist, wäre 

es denkbar, daß auch dieser Stellvertreter zum Vorsitzenden gewählt werden soll. 

Die Entwurfsformul ierung läßt es daher auch zu, daß lediglich "echte" Mitglieder 

(und keine Stellvertreter) zum Vorsitzenden gewählt werden können. Dies kann in 

der Praxis dann von Bedeutung sein, wenn der betroffene Stellvertreter. aus 

Gründen des Bestellungsverfahrens (Zeitverzögerung) noch nicht formell zum 

Mitglied ernannt wurde und es geplant ist. diesen Funktionär zu wählen. 

§ 430 Abs. 3 letzter Satz paßt mit den Bestimmungen des Abs. 2, auf 

die er verweist, nicht gut zusammen. Es erscheint zweckmäßiger, daß der Stell­

vertreter aus der Kurie kommen muß, der- der Vorsitzende nicht angehört (dies 

entspräche dem Kontrollprinzip). 

, 

Begutachtungsverfahren zu r 52 Novelle zum ASVG. Stellungnahme des Ha uptverbandes der  österreICh i s c h e n  

Soz l a  Iverslcherungstr age r 
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Zu Z 6 (§ 430 Abs. 3 ASVG i. d .  F. des Entwurfes - Vorsitzender 

der Kontrollversammlung): 

Es sollte vorgesehen werden, daß der Vorsitzende der Kontrollver­

sammlung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt der Gruppe der Dienstneh­

mer angehört, um (vgl .  die Sonderbestimmung in § 430 Abs. 1 i. d. F. des Ent­

wurfes) das bisher bestehende (und auch vom Gesetz anerkannte) G leichgewicht 

des Vorstandes und der Kontrollversammlung bei dieser Anstalt zu wahren. 

Aus dem gleichen Grund wird vorgeschlagen, bei dieser Anstalt die 

Kontrollversammlung an den Sitzungen der Generalversammlung nicht wie allge­

mein durch drei Vertreter, sondern vollständig teilnehmen zu lassen. 

Damit würde das auch sonst für die Versicherungsträger geltende al l­

gemeine Prinzip auch für diese Versicherungsanstalt übernommen. 

, 

Begutachtungsverfahren z u r  52 Novel le zum ASVG, Stel lungnahme des Hauptverbandes der österr eIChisc h e n  

Soz la Iverslcherungstr ager 
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Zu Z 6 (§  431 ASVG i .  d .  F. des Entwurfes - Angelobung der Ver­

sicherungsvertreter): 

Es sollte klargestellt werden, daß eine Angelobung für den Bereich 

des gesamten Sozialversicherungsträgers gilt. sodaß ein Versicherungsvertreter 

nicht beim Amtsantritt in jedem einzelnen Verwaltungskörper neuerlich angelobt 

werden muß. 

Dies entspricht der Praxis und korreliert mit den Enthebungsbestim­

mungen (die Enthebung gilt nach § 422 Abs. 6 ASVG i .  d.  F. des Entwurfes 

ebenfalls für alle Verwaltungskörper). 

, 

Begutachtungsverfahren zur 52 N ovelle zum ASVG. Stellungnahme des Hauptverbandes der österreichisch e n  

Sozlclln'rslChtel ungsu ag"r 

.. 
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Zu Z 6 (§ 433 Abs. 1 ASVG i .  d .  F. des Entwurfes - Unterausschüsse 

des Vorstandes) :  

Die Berechtigung des Vorstandes, UntE�rausschüsse aus M itgliedern 

(Stellvertretern) der geschäftsführenden Verwaltungskörper einzusetzen, führt zu 

folgenden Fragen: 

Wenn ein Stellvertreter eines Generalversammlungsmitgliedes in ei­

nem (z. B. Landesstellen-)Ausschuß vertreten ist, führt dies dazu, daß dieser 

Funktionsträger in der Generalversammlung seines Versicherungsträgers kein 

T eilnahme- und Mitspracherecht hat. Dies erscheint unzweckmäßig, zumindest 

beratendes Stimmrecht sollte diesen Personen gegeben sein.  

Es wird darüber hinaus notwendig sein, für bestimmte (laufende) An­

gelegenheiten Ausschüsse einzurichten, die quasi "auf Dauer" z. B .  wöchentlich, 

tagen, wie z. B. sogenannte "Verwaltungsausschüsse" . Gemeinsam mit der Not­

wendigkeit anderer Ausschüsse bzw. Landesstellenausschüsse wird es notwen­

dig sein - angesichts der in Zukunft relativ geringen Zahl von Generalver­

sammlungs- (bzw. Vorstands-)mitgliedern, daß ein Funktionär in mehreren Aus­

schüssen tätig ist. Der Hauptverband geht davon aus, daß dies auch weiterhin 

zulässig ist. 

Für die Schaffung und Besetzung von Ausschüssen sollte ein be­

stimmtes BeSChlußquorum (z. B.  eine 2,/3 Mehrheit) vorgesehen werden, weil die 

Schaffung eines Ausschusses in der Praxis eine wesentliche Einschränkung der 

Vorstandsagenden bedeuten könnte. 

, 

Klarzustellen wäre noch, ob es möglich ist, daß ein Vorstand einen 

Ausschuß einsetzt, der (nur) aus Stellvertretern seiner Mitglieder besteht. Der Ge­

setzestext ließe dies zu. 

Es müßte sichergestellt werden, daß die Verantwortlichkeit des Vor­

standes jedenfalls gewahrt bleibt und der Ausschuß eine Angelegenheit nicht ge­

gen die Interessen des Vorstandes entscheiden kann. 

Begutachtungsverfahren z u r  52 Novelle zum ASVG, Stel lungna h m e  d e s  Hauptverbandes der österreIChischen 

Sozia Iverslcherungstr ager 
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Zu Z 6 (§  433 Abs. 2 ASVG i .  d. F.  des Entwurfes - Aufgaben 

des Vorstandes): 

Die Formulit;lung, nach der dem Vorstand die gerichtliche und außer­

gerichtliche Vertretung des Versicherungsträgers obliegt, ist unpraktikabel: 

Es wird zur Diskussion gestellt, zumindest das Vertretungsrecht in 

gerichtlichen Verfahren von vornherein dem Obmann zu übertragen bzw. si­

cherzustellen, daß der dritte Absatz dieser Bestimmung so gelesen werden kann 

(es wäre nämlich denkbar, diese Bestimmung so zu verstehen, daß der Vorstand 

lediglich andere Aufgaben außerhalb des Vertretungsrechts dem Obmann über-

tragen könnte) .  

Die Ausschüsse, die vom Vorstand eingesetzt werden können, sollen 

aus Mitgliedern "der geschäftsführenden Verwaltungskörper" bestehen können. 

Der Hauptverband geht davon aus, daß unter diesen Verwaltungskör­

pern den Vorstand und die Generalversammlung zu verstehen sind, nicht aber 

den Kontrollausschuß (diesem Ausschuß kämen nach dem Entwurf wesentliche 

Mitwirkungsrechte an der Geschäftsführung zu). 

Die Formulierong in § 433 Abs. 2 vorletzter und letzter Satz ist unklar: 

Wem können Aufgaben übertragen werden - dem Ausschuß oder des­

sen Vorsitzenden? (Das Wort "Diesem" im letzten Satz bezieht sich auf den Vor­

sitzenden oder auf den Ausschuß?). Aus dem Zusammenhang geht hervor, daß 

eher der " Ausschuß" gemeint sein soll. Das sollte klarer formuliert werden. 

, 

Begutachtungsverfahren zur 52 Novel le  zum ASVG. Ste l l u n g n a h m e  des Hauptverbandes der  österreIChisc h e n  

S o z  l a  IverSlCheru ngstr ager 
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Zu Z 6 (§ 434 Abs. 3 ASVG i. d. F. des Entwurfes - Sitzungsteilnahme der 

Kontrol lversammlung): 

Der letzte Satz dieser Bestimmung kann so verstanden werden, daß 

die Generalversammlung mit drei Vertretern und der Vorstand mit einem Vertre­

ter mit beratender Stimme an der Kontrollversammlung teilnehmen darf. Um Klar­

stellung wird ersucht: Es könnte nämlich auch die Ansicht vertreten werden, daß 

die Fügung "das gleiche Recht . . .  " sich lediglich auf die Tei lnahme von Vor­

standsvertretern bezieht, was bedeuten würde, daß auch die Generalversamm­

lung nur einen Vertreter zu den Kontrollversammlungssitzungen senden dürfte. 

Dies wäre aus der Sicht des Hauptverbandes unzweckmäßig. 

Das Teilnahmerecht mit nur einem Vertreter schlösse es aus, daß bei­

de Kurien (Dienstgeber und Dienstnehmer) vertreten sind. Die Repräsentanz bei­

der Kurien hat sich allerdings in der Vergangenheit bewährt, sie sollte weiterhin 

möglich sein. 

Des weiteren ist die Verwendung des Wortes "oder" in diesem Absatz 

unklar: Darf nur die Generalversammlung oder nur der Vorstand bei Kontrollver­

sammlungssitzungen teilnehmen ? - Dies dürfte nicht gewollt sein. 

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt regt an, das Teilnahmerecht 

des Kontrollausschusses an der Generalversammlung auf alle Mitglieder dieses 

Ausschusses zu erstrecken. 

, 

Begutachtungsverfa hren zur 52 Novel le  zum ASVG, Ste l l u ng n ahme des Hauptverbandes der österreichisch e n  

SozlalverSlcheru ngstr ager 
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Zu Z 6 (§ 434 Abs. 4 und 5 ASVG i. d. F. des Entwurfes - Aufgaben 

der Kontrollversammlung): 

Die gegenständliche Formulierung läßt offen, in welchen Fällen die 

Kontrollversammlung eine außerordentliche Generalversammlung einberufen 

kann. 

Die Fügung " . . .  in den Fällen des Abs. 4 . . . " in § 434 Abs. 5 enthält 

darüber keine Information, weil Abs. 4 keine "Fälle" nennt, sondern lediglich Ver­

fahrensrecht (Antragsbehandlung, schriftliche Ausfertigung) enthält. 

Die Folge wäre, daß die Kontrollversammlung immer dann, wenn sie 

einen Antrag an den Vorstand gerichtet hat, darüber eine außerordentliche Gene­

ralversammlung einberufen lassen könnte. 

Dies wäre eine Vorgangsweise, die Organisations- und Verfahrens­

grundsätzen widerspräche, weil vorher weder der betroffene Vorstand noch der 

Obmann zu hören wären. 

Der Hauptverband nimmt an, daß es sich bei der Formulierung des 

Entwurfes um ein Versehen handelt und ersucht, die Formulierung so zu überar­

beiten,  daß die vorerwähnten offenbar nicht gewollten Konsequenzen nicht eintre­

ten können. 

In Abs. 4 müßte es statt "diesem Vorstand" richtigerweise "dem Vor­

stand" heißen. 

, 

In Abs. 6 müßte es überdies statt "dessen Vorsitzenden" richtigerwei­

se "deren Vorsitzenden" heißen. 

Begutachtungsverfahren zur 52 Novel le zum ASVG. Ste l lungnahme des Hau ptverbandes der  öste r reichischen 

Sozlal_erSI( herungstl ager 
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Zu Z 6 (§ 435 ASVG i. d. F. des Entwurfes - Zustimmung der 

Kontrollversamm lung , Ministervorlage) : 

Allgemein wird vorgeschlagen, die bisher bestehenden Kompetenzen 

des Überwachungsausschusses sowohl bei den Versicherungsträgern als auch 

beim Hauptverband unverändert der Kontrollversammlung zu übertragen. 

Zum Vorlageverfahren bei Nichteinigung: 

Wenn die Kontrollversammlung auch dem Beschluß einer außerordent­

lichen Generalversammlung nicht zustimmt, so hätte sie nach dem Entwurf die 

Angelegenheit dem Sozialminister zur Entscheidung vorzulegen. 

Angesichts der Tatsache, daß der Obmann in der Praxis nach außen 

hin in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender den Versicherungsträger reprä­

sentiert (und verantwortlich haftet!), sollte dieses Recht auch in Zukunft beim 

Obmann bleiben und nicht bei der Kontrollversammlung bzw. deren Vorsitzen­

den. 

Zwischen § 434 Abs. 5 und § 435 Abs. 2 in der Fassung des vorlie­

genden Entwurfes besteht überdies ein Widerspruch: Nach § 434 Abs. 5 hätte 

der Obmann die Einberufung der außerordentlichen Generalversammlung "ohne 

Verzug" vorzunehmen, nach § 434 Abs. 2 wäre die a. o. Generalversammlung 

"innerhalb einer angemessenen Frist" einzuberufen. 

Zur Vermeidung von Unklarheiten sollte in bei den Fällen die Einberu­

fung dureh den Obmann "innerhalb angemessener Frist" erfolgen, um dem Ob­

mann in dessen Verantwortungsbereich allfällige Abklärungen bzw. Einigungsver­

suche möglich zu machen. 

Überdies wird vorgeschlagen, für die Entscheidung der Kontrollver­

sammlung im vorliegenden Zusammenhang ein höheres Konsensquorum (Ein­

stimmigkeit bzw. 5/6 Mehrheit) vorzusehen. 

Begutachtungsverfahren zur 52 Novel le zurll ASVG, Ste l lungnahme des Hauptverbandes der österreich ische n  
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Zu Z 6 (§ 436 Abs. 1 ASVG i. d. F. des Entwurfes - Sitzungsteilnahme): 

Angesichts der Tatsache, daß der leitende Angestellte das Büro des 

Versicherungsträgers zu leiten hat und dafür de facto auch verantwortlich ist, soll­

te er gesetzlich von vornherein das Recht und die Pflicht haben, an allen Sit­

zungen der Verwaltungskörper des Versicherungsträgers - soweit nicht seine ei­

genen Angelegenheiten betroffen sind - jedenfalls mit beratender Stimme teilzu­

nehmen. 

Dies sollte auch tür die jeweils bestellten ständigen Stellvertreter ei­

nes leitenden Angestellten gelten. 

Der leitende Angestellte hat nämlich die Verwaltungskörperbeschlüsse 

zu vollziehen und entsprechende Schriftstücke zu unterzeichnen. 

, 

Begutachtungsverfahren zur 52 Novelle zum ASVG, Stellungnahme des H auptverbandes der  österreichische n 

Sozlallierslcher ungstr ager 
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Zu Z 6 (§ 436 Abs. 4 ASVG i. d. F. des Entwurfes - Aufschiebung 

von Beschlüssen): 

Nach dem vorgesehenen Text "hat" de'r Vorsitzende einen Beschluß 

aufzuschieben, wenn dieser gegen Rechtsvorschriften verstößt oder in einer 

wichtigen Frage die Zweckmäßigkeit der Gebarung verletzt. 

Unklar ist jedoch, was "wichtig" ist bzw. aus welcher Sicht das festge-

stellt werden soll: vom Standpunkt z. B.  

- des Versicherungsträgers 

- des Vertragspartners 

- der Öffentlichkeit 

- des Versicherten 

- der Regierungsopposition oder 

- einer in der Abstimmung unterlegenen Minderheit. 

Je nachdem,  wovon ausgegangen wird, sind in jedem Fall unterschiedliche Ant­

worten denkbar. 

Nach Meinung des Hauptverbandes sollte der Standpunkt des Versi­

cherungsträgers Vorrang haben, was auch im Gesetz deutlich gesagt werden 

sollte ( " ... für den Versicherungsträger wichtig ... ") . 

Unklar ist weiters, nach welchen Kriterien die "Zweckmäßigkeit" zu 

messen ist. Es sollte klargestellt werden, daß die Zweckmäßigkeit nach den im 

Zeitpunkt der Beschlußfassung bekannten Unterlagen und vom Standpunkt des 

Versicherungsträgers aus zu prüfen ist. 

, 

Das Recht auf Beschlußaufschiebung sollte überdies nur dem Ob­

mann zustehen, ansonsten könnte ein Vorsitzender eines beliebigen (Unter-)Aus­

schusses unter Umgehung des (verantwortlichen) Vorstandes oder des Obman­

nes eine Angelegenheit der Aufsichtsbehörde vorlegen. 

Da der Entwurf keine Frist nennt, innerhalb die Aufschiebung zu erfol­

gen hat, könnte das Gesetz so verstanden werden, daß der Vorsitzende die 

Durchführung "sofort" aufzuschieben hätte. Es ist aber unmöglich,  nach einer 

(vielleicht kontroversen) Diskussion alle irgendwie in Betracht kommenden 

Rechtsvorschriften im Auge zu haben bzw. sofort zu wissen, ob ein Beschluß ge­

gen die Gebarungszweckmäßigkeit verstößt. 

Begutacht ungslIerfa h re n  zur 52 Novelle zum ASVG. Stellungnahme des Hauptverba ndes der österreic h i s c h e n  

Sozialversicheru ngst r ager 
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Dem Obmann sollte 

für die Aufschiebungsverfügung eine angemessene Frist einge­

räumt werden und 

des weiteren zugesichert sein, daß er die Verfügung auf der 

Grundlage des im Verfügungszeitpunkt bekannten Wissens treffen 

kann und keine Zukunftsprognosen anzustellen hat. 

Begutachtungsverfahren zur 52 Novel le zum A5VG, Ste l lungnahme des Hauptverbandes der österrei c h i s c h e n  
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Zu Z 7 (§ 442c Abs. 2 ASVG i. d. F. des Entwurfes - Zu sammensetzung 

der Verbandskonferenz): 

Die Bestimmung ist in wesentlichen Punkten unklar formuliert: 

Es lautet der Text: " . . .  sowie de!} Obmann-Stellvertreter!} der Pen­

sionsversicherungsanstalt der Arbeiter, der Pensionsversicherungsanstalt . . .  " 

Dem Vernehmen nach soll nur ein Obmann-Stellvertreter der genann­

ten Anstalten Mitglied der Verbandskonferenz sein, der Text könnte aber auch so 

gelesen werden, daß beide Obmann-Stellvertreter Mitglied der Konferenz sein 

sollen. 

Seitens des Hauptverbandes wird vorgeschlagen, dies durch eine an-

dere Formulierung (z. B.: "je einem Obmann-Stellvertreter . . . . . . .  ") klarzustellen, 

wobei bestimmbar sein müßte, welcher Stellvertreter gemeint ist. 

Ebenfalls determiniert werden müßte, 

- welcher Stellvertreter welcher Gebietskrankenkasse gemeint ist 

- wer Streitigkeiten darüber entscheidet, wenn kein einschlägiger Be-

schluß zustandekommt. 

Die Formulierung " ... einer Gebietskrankenkasse . . .  " ist unklar. 

Gleichzeitig sollte durch eine optisch bessere Gestaltung (eine Zeile 

pro Person) ein besserer Überblick hergestellt werden. 

Zum "Obmann-Stellvertreter der Allgemeinen Unfallversicherungsan­

stalt aus' der G ruppe der Dienstnehmer", wie er als Mitglied der Verbandskonfe­

renz vorgesehen ist, sei auf § 430 Abs. 2 letzter Satz ASVG i. d. F. des Entwurfes 

verwiesen, wonach die AUVA auch zwei Dienstgeber-Obmannstellvertreter haben 

könnte. Für diesen Fall müßte bei der Verbandskonferenz Vorsorge getroffen 

werden. 

Das gleiche gilt für die anderen Obmannstellvertreter, die der Ver­

bandskonferenz aus einer bestimmten Kurie angehören sollen: Das Zusam­

menspiel d ieser Bestimmungen mit dem Verzichtsrecht nach § 430 Abs. 2 ASVG 

muß geregelt werden, will man nicht eine fehlerhafte Zusammensetzung der Ver­

bandskonferenz und damit allenfalls ungültige Beschlüsse riskieren. 

Begutacht ungsverfah ren zur 52 Novelle zum ASVG. Stellungnahme des H auptverbandes der österreICh i s c h e n  
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Aus dem Entwurf geht nicht deutlich hervor, daß auch die Pensions­

versicherungsanstalt des österreich ischen Notariates in der Verbandskonfe­

renz repräsentiert ist. 

Es wird zur Diskussion gestellt, eindeutig vorzusehen, daß die Interes­

sen dieser Anstalt in der Verbandskonferenz durch einen Repräsentanten zu 

wahren sind. Hiefür käme z. B. der Obmann der Sozialversicherungsanstalt der 

gewerblichen Wirtschaft in Betracht, der durch die Vollziehung des FSVG bereits 

jetzt mit Interessen anderer freiberuflich tätiger Personen befaßt ist. 

, 

BegutaChtu n gsve rfahren zur  52 NOl/el le z u m  ASVG. Ste l l u ngnahme des Hauptverbandes der österreic h i s c h e n  
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Zu Z 7 (§ 442c Abs. 4 ASVG i. d. F. des Entwurfes - Verbandsvorstand): 

Die im Entwurf vorgeschlagene Regelung ist problematisch , weil der 

Hauptverbandspräsident sowie dessen beide Vizepräsidenten im Verbandsvor­

stand' keinen weiteren Stellvertreter haben würden. 

Bisher galt für die Stellvertretung dieser Personen im Vorstand (Präsi­

dialausschuß) des Hauptverbandes die allgemeine Regel des § 421 Abs. 7 
ASVG . Die entsprechende Wahl war durch die Hauptversammlung nach §.433 

Abs. 3 letzter Teil ASVG vorzunehmen. 

Für den Hauptverbandspräsidenten sowie dessen beide Vizepräsiden­

ten sollte auch in Zukunft im Verbandsvorstand Stellvertreter vorgesehen werden. 

Nach dem Gesetzestext wäre im übrigen davon auszugehen, daß le­

diglich Mitglieder der Verbandskonferenz im Verbandsvorstand sein können, 

nicht aber auch deren Stellvertreter. Darin liegt ein Unterschied zu anderen Ver-

waltungskörpern . 

, 

Beg utachtungsverfahren zur 52 NOllelle zum ASVG. Stellungnahme des Hauptverbandes der österreICh i s c h e n  
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Zu Z 7 (§ 442c Abs. 2 ASVG i. d .  F. des Entwurfes - Verbands konferenz, 

Unterausschüsse, Teilnahmerecht des leitenden Angestellten) :  

Die Ausführungen im Entwurf über die Teilnahmemöglichkeit des lei­

tenden Angestellten des Versicherungsträgers mit beratender Stimme an Sitzun­

gen der Verwaltungskörper gelten auch für den leitenden Angestel lten des 

Hauptverbandes. Im Hinblick darauf gilt das, was zu § 436 ASVG i .  d. F. des Ent­

wurfes für die Versicherungsträger verlangt wurde, auch im vorliegenden Zusam-

menhang. 

Der leitende Angestellte des Hauptverbandes und dessen ständi­

ge Stellvertreter sollten das Recht haben, an den Sitzungen mit beratender 

Stimme teilzunehmen. Dies wird beim Hauptverband seit Jahrzehnten praktiziert 

und hat sich bewährt. 

Anderenfalls käme es zu einem kaum erklärbaren Ungleichgewicht im 

Verhältnis zur Betriebsvertretung, die jedenfalls ein Teilnahmerecht besitzt. Nach 

Meinung des Hauptverbandes müßte an den Sitzungen jener Gremien, an denen 

die Betriebsvertretung mit beratender Stimme teilnahmebereChtigt ist, auch der 

leitende Angestellte teilnehmen können. Überdies sollte der leitende Angestellte 

des Hauptverbandes in der Verbandskonferenz auch über den Standpunkt der 

Konferenz der leitenden Angestellten berichten können, was nur möglich ist, 

wenn er an deren Sitzungen teilnimmt. 

, 

Beg utachtungsverfahren zur 52 Novelle zum ASVG. Ste l lungnahme des Hauptverbandes der oster reich isc h e n  
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Zu Z 7 (§ 442d ASVG i. d .  F. des Entwurfes - Enthebung von Versicherungs­

vertretern im Hauptverband): 

Der Entwurf enthält keine Regelung, auf welchem Weg Versicherungs­

vertreter ihrer Funktion im Hauptverband enthoben werden (vgl. die Stel lvertreter 

in der Verbandskonferenz) . 

Im bisherigen Recht gab es hiezu § 433 Abs. 7 letzter Satz ASVG, wo­

nach die entsendenden Stel len einen Versicherungsvertreter " ersetzen" konnten. 

Diese Regelung hat sich bewährt, sie sollte auch weiterhin dem 

Rechtsbestand angehören. 

, 

Begutachtungsverfahren z u r  52 Novelle zum ASVG. Stell ungnahme des Hauptverbandes der  osterreichi sc h e n  
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Zu Z 7 (§ 442e Abs. 1 und 2 ASVG i. d .  F. des Entwurfes - Tagungsorte der 

Verbandskonferenz, Sitzungsvorbereitung): 

Im Entwurf wird offengelassen, wo die Verbandskonferenz zusammen­

tritt, was offenbar von ihrem Vorsitzenden bestimmt werden soll: Die Entwurfsfas­

sung läßt es ihrem Wortlaut nach nicht einmal zu, daß die Verbandskonferenz am 

Sitz des Hauptverbandes zusammentreten könnte. Sie müßte stets bei einem 

Versicherungsträger tagen. Nach Meinung des Hauptverbandes sollten auch Ta­

gungen am Sitz des Hauptverbandes möglich sein. Dies wird insbesondere aus 

Dringlichkeitsgründen notwendig sein. 

Weiters ist die Einberufung der Verbandskonferenz im Zusammenhang 

mit den Richtlinien über die Mustergeschättsordnung unklar geregelt: Nach 

§ 442e Abs. 4 wird die Verband konferenz bei Gesamtvertrags- und Richtlinienbe­

schlüssen vom Verbandspräsidium einberufen, sonst vom Verbandsvorstand. Da 

die Richtlinien über die Mustergeschättsordnung nach § 31 Abs. 5 Z 4 ASVG i. 

d. F. des Entwurfes eine Angelegenheit nach § 442e Abs. 2 Z 2 bilden (für die 

Einberufung ist das Verbandspräsidium zuständig),  können sie nicht gleichzeitig 

eine Angelegenheit nach Z 5 leg. cit. sein (wo für die Einberufung der Verbands-

vorstand zuständig ist) . 

, 

Begutachtungsverfah ren z u r  52 Novelle zum ASVG. Stel lungnahme des Hauptverbandes der österreich ischen 
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Zu Z 7 (§ 442e Abs. 3 ASVG i. d .  F. des Entwurfes - Konsensquorum in der 

Verbands konferenz) : 

Der Entwurf sieht vor, daß für einen gültigen Beschluß mehr Stimmen 

notwendig sind (1 9 Stimmen) als für die Beschlußfähigkeit (nach § 436 Abs. 2 

ASVG 50 % aller M itglieder einschließlich eines Vorsitzenden). 

Im Zusammenhang damit müßte auch geregelt werden, welche Zahl 

von M itgliedern für Gesamtvertrags- und Richtlinienbeschlüsse als Präsenzquo­

rum gilt. 

Der Hauptverband geht im übrigen davon aus, daß die in § 442e 

Abs. 3 angeführten Gegenstände, deren Beschlußfassung ein höheres Konsens­

quorum verlangt, lediglich Sachbeschlüsse umfassen, nicht aber Geschäftsord­

nungsbeschlüsse (z. B.  Vertagungen, Anforderung zusätzlicher Berichte) .  

I 

Beg utachtu ngsverfahren z u r  52 Novelle zum ASVG Stel lungnahme des Hauptverbandes rter österreICh ischen 
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Zu Z 7 (§ 442e Abs. 5 ASVG i. d .  F.  des Entwurfes - Konferenz der leitenden 

Angestel lten) : 

Der letzte Satz dieses Absatzes ist entbehrlich und zu streichen . In­

haltlich folgt seine Aussage bereits aus dem ersten Satz der Bestimmung, wo­

nach d ie Konferenz der leitenden Angestellten die Verbandskonferenz administra-

tiv unterstützen soll. 

Der in Rede stehende zweite Satz könnte überdies so ausgelegtwer­

den, daß das Verbandspräsidium bei seiner AntragsteIlung an die Konferenz
· 
der 

leitenden Angestellten gebunden wäre, was auch rechtlichen Gründen n icht 

sachgerecht erscheint, da es zu einer Bindung der - verantwortlich haftenden! -

Selbstverwaltungsfunktionäre an Vorgaben ihres eigenen Büroapparates käme. 

, 

Begutachtungsverfahren zur 52 Novelle zum ASVG. Ste l lungnahme des Hauptllerbandes der österreIChischen 
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Zu Z 7 (§ 442e, § 442f und § 442h ASVG i. d .  F. des Entwurfes - Auswirkun­

gen auf Gesamtvertragsabschlüsse) :  

Nach der Entwurfskonzeption käme es' im Zusammenhang mit Ge­

samtvertragabschlüssen zu kaum erklärbaren und auch inhaltl ich schwer vertret­

baren Zeitverzögerungen. Auf Hauptverbandsebene wären danach folgende Gre­

mien einzuschalten: 

1 . Konferenz der leitenden Angestellten 

2. Aufgrund des "Vorschlages" dieser Konferenz hat das Verbands­
präsidium einen Antrag an die Verbandskonferenz zu stellen 

3. die Verbandskonferenz hätte zu beschließen 

4. die Kontrol lversammlung hätte zuzustimmen. 

Bisher hatte beim Hauptverband nur ein Gremium (Präsidialausschuß) über den 

Vertrag zu diskutieren, in Zukunft sollen es vier Gremien sein. Aus der Sicht des 

Hauptverbandes wäre das Verfahren über das Zustandekommen einer Entschei­

d ung im Hauptverband zu vereinfachen. 

Das bewirkt Rechtsunsicherheit für die jeweil igen Vertrags partner bzw. 

die Versicherten,  die bis zum letzten Beschluß auch mit einer Ablehnung (einem 

möglichen vertragslosen Zustand) rechnen müßten. 

, 

Beg utachtu ngsverfahren z u r  52 Novel le z u m  ASVG. Ste l lungnahme des H a u ptverbandes der österreIChi sc h e n  

Soz 10 Iliersic her ungstr äger 

19/SN-351/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 35 von 54

www.parlament.gv.at



- 32 -

Zu Z 7 (§ 442g Abs. 1 ASVG i. d. F. des Entwurfes - Geschäftsführung im 

Verbandsvorstand ) : 

Auch hier sollte klargestellt sein, daß die gerichtliche und außerge­

richtliche Vertretung des Hauptverbandes vom Verbandsvorstand zumindest in 

konkreten Fällen dem Obmann übertragen werden kann (vgl .  die Anmerkung zu 

§ 433 Abs. 1 ASVG i .  d. F. des Entwurfes). 

Zweckmäßiger erscheint es, die Vertretung des Hauptverbandes nach 

außen generel l  schon von Gesetzes wegen dem "Vorstandsvorsitzenden" , also 

dem Obmann zu übertragen. 

, 

Begutachtungsv e r fahrt>n Lur 52 Novelle z u m  ASVG. Stt'llu nqnahme des Hauptverbandes der  österre ich i s c h e n  
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Zu Z 7 (§ 442h ASVG i. d. F. des Entwurfes - Kontrollversammlung Haupt­

verband): 

Auf die Ausführungen zu § 434 ASVG i .  d. F. d .  Entwurfes wird verwie­

sen; diese Ausfertigungen gelten sinngemäß auch an dieser Stelle. 

Grundsätzlich sollte daher auch der Aufgabenumfang der Kontrollver­

sammlung des Hauptverbandes jener des bisherigen Überwachungsausschusses 

sein. 

Die Kontrollversammlung hätte nach dem Entwurf generell 

über den Abschluß von Gesamtverträgen und 

über das Heilmittelverzeichnis 

zu beschließen. 

Sachliche Notwendigkeiten werden hiefür nicht vorgebracht. Die vor­

geschlagene Änderung läßt sich auch kaum mit der vom Entwurf aufgegriffenen 

Forderung nach Straffung der Entscheidungsprozesse erklären. Letztlich handelt 

es sich dabei um eine Geschäftsführungsmaßnahme mit Auswirkungen auf die 

Träger, deren gesamtö'sterreichische Gesichtspunkte auch aus Sicht des Bun­

desministeriums für Arbeit und Soziales bzw. der Aufsichtsbehörde von dieser 

anläßlich der Entscheidung in der Generalversammlung wahrgenommen werden 

könnten. 

, 
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Zu Z 7 (§ 446 Abs. 3 ASVG i. d. F. des Entwurfes - Anlage von Vermögens­

beständen) : 

Die Vorschrift, nach der Beschlüsse über Veranlagungen im Einzelfall 

der Genehmigung zweier Bundesministerien unterliegen sollen, hat keinerlei Be­

zug zur Realität des Geldmarktgeschäftes. In diesem Bereich muß auf die - allen­

falls täglich - variierenden Marktbedingungen und Veranlagungsangebote rasch 

reagiert werden. 

Bei der Entscheidung über Veranlagungen am Geldmarkt ist es auf­

grund der Raschheit von Veranlagungsentscheidungen im Einzelfall auf Büroebe­

ne notwendig zu entscheiden. Der Gesetzestext sollte - wenn überhaupt trotz der 

vorgesehenen Richtlinien noch eigene Genehmigungen zweckmäßig erscheinen -

so wie bisher auf die Veranlagungsart (vgl. § 446 Abs. 3 ASVG in der bisheri­

gen Fassung), nicht aber auf einen Beschluß eines Verwaltungskörpers Bezug 

nehmen. 

Zur Kontrolle des Marktes besitzt der Hauptverband einen Anschluß 

an das REUTERS-Geldmarktinformationssystem. Zumindest im Sozialministerium 

ist ein solcher Anschluß gar nicht vorhanden . Es könnte daher dort gar nicht die 

Anlage in der gebotenen Schnelligkeit fachgerecht geprüft werden. 

Überdies ist es nicht fachgerecht, in einem Beschluß über Anlagen ei­

nen "vorzusehenden M indestertrag" vorzusehen: Gelderträge hängen vom Geld­

markt, der Zinsentwicklung, der Konjunktur usw. sowie entsprechenden Maßnah-

men der Nationalbank ab. 

, 

Diese Tatsachen des Wirtschaftslebens können durch einen Verwal­

tungskörperbeschluß nicht beeinflußt werden. Z. B. sinkende Zinsen sind zwar 

ihrer Tendenz nach (abhängig von Wirtschaftslage), keinesfalls aber für konkrete 

Zahlen so festleg bar , daß darüber ein formeller Beschluß gefaßt werden könnte. 

Wenn überhaupt an die Angabe eines " Mindestertrages" gedacht 

wird, könnte dieser Mindestertrag nur in Relation zu einem definierten Zinssatz 

(DiSkontsatz, VIBOR - Vienna Interbank Offered Rate, LlBOR - London Interbank 

Offered Rate, Lombardsatz, Offen-Markt-Satz) definiert werden. 

Begutachtu ngsverfahren z u r  52 Nov<,l Ie  zum A S V G  Ste l lungnahme des H a u ptverbandes d e r  österreIChischen 
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Die Vorschriften über die Genehmigung von Geldanlagen sollten ent­

fal len. Die Richtlinien , die der Hauptverband nach § 31 Abs. 5 Z 29 ASVG aufzu­
stellen haben wird , bieten ausreichend Gewähr dafür ,  daß keine unwirtschaftli­

chen Geldanlagen vorgenommen werden.  

, 

Begutachtungs\lerfahren zur  52 Novel le z u m  ASVG.  Ste l lungnahme des H a upt\lerbandes d e r  österreich i s c h e n  
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Zu Z 7 (§ 447 ASVG Ld.F des Entwurfes - Genehmigung von Vermögens­

veränderungen) : 

Der letzte Satz der Bestimmung wird vorsehen,  daß auch die " Erneue­

rung des I nventars" , wenn sie mit einem Gebäudeumbau verbunden ist, dem Ge­

nehmigungsverfahren unterliegt. 

Damit könnte die Anschaffung z. B. einer Büroeinrichtung der Geneh­

migung durch zwei Bundesministerien unterl iegen. Dies entspricht nicht dem Ziel 

der Novelle ( " Straffung" der Verwaltungsabläufe) .  

Gemeinsam mit der vorgängigen Zustimmung des Hauptverbandes 

nach § 31  Abs. 8 l it. a würden sich mit Inventarerneuerungen bei Gebäudeum­

bauten außerhalb des betroffenen Sozialversicherungsträgers drei Stellen zu be-

fassen haben . 

Der dadurch entstehende Aufwand steht in keinem Verhältnis zum er­

strebten Zweck. 

Die Passage " oder die Erneuerung des Inventars" im letzten Satz des 

§ 447 ASVG sollte ersatzlos gestrichen oder zumindest mit einer praktikablen Ge­

ringfügigkeitsgrenze versehen werden. 

Generell müßte eine " Bagatellgrenze" eingeführt werden, weil sonst 

sogar das Aufstellen von T elefon- oder Stromleitungsmasten auf einem Grund­

stück eines Sozialversicherungsträgers (die einzuräumende Dienstbarkeit ist Be­

lastung der Liegenschaft) durch zwei Bundesministerien zu genehmigen wäre . 

Überdies paßt die Bestimmung nicht mit der Kompetenz des Haupt­

verbandes nach § 31 Abs. 8 l it. a ASVG i .d .  F. des Entwurfes zusammen. Der 

dortige Text erwähnt das I nventar nicht, sodaß die Unterlagen (Zahlen! ) ,  die dem 

Hauptverband vorzulegen sind, keinesfalls mit den Angaben übereinstimmen wer­

den, die den M inisterien vorgelegt werden müssen. 

Die für die Ausarbeitung der verschiedenen Vorlageberichte notwendi­

gen Detailplanungen werden überdies in der Praxis einen Aufwand hervorrufen, 

der in  keinem Verhältnis zur zu erwartenden Einsparung steht. Es ist hier zu be-
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rücksichtigen, daß auch das mehrstufige und nach verschiedenen Kriterien ablau­

fende Prüfungs- bzw. Genehmigungsverfahren beim Hauptverband und bei den 

Bundesministerien einen hohen und vollständig aus Steuergeldern bzw. Versiche­

rungsbeiträgen zu f inanzierenden Verwaltungsaufwa'nd hervorrufen wird. 

, 
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Zu Z 1 3  (§ 448 Abs . 3 ASVG i .  d .  F .  des Entwurfes - Aufsichtsbehörde) : 

Der Entwurf enthält eine schwerwiegende Erweiterung der Stellung 

der Aufsichtsbehörde: 

Bisher hatte diese Behörde die " . . .  d ie Gebarung . . .  dahin zu überwa­

ehen " ,  daß Gesetze usw. eingehalten würden. 

Nach dem Entwurf hat die Aufsichtsbehörde " . . .  die Gebarung . . .  stän­

�zu überwachen und dabei . . .  " auf die Einhaltung der Rechtsvorschrifteri zu 

achten.  

Dies geht weit über d ie bisherige Aufsichtstätigkeit hinaus und würde 

eine gleichsam " begleitende Kontrolle" aller Aktivitäten des Versicherungsträgers 

bzw. des Hauptverbandes begründen. 

Aus der Sicht der Eigenverantwortung der Selbstverwaltung kann 

der Hauptverband diesem Text keinesfalls zustimmen. 

Der Hauptverband ersucht dringend,  am geltenden Recht nichts zu 

verändern . 

Zum Einspruchsrecht des Vertreters der Aufsichtsbehörde nach § 448 

Abs. 4 ASVG i. d. F. des Entwurfes sollte festgehalten werden ,  innerhalb welcher 

Zeit ein Vertreter der Aufsichtsbehörde diesen Einspruch erheben kann.  

, Es wird - ähnlich der Aufhebungsverfügung durch den Verwaltungskör­

pervorsitzenden nach § 436 Abs. 4 i. d. F. des Entwurfes - nicht verlangt werden 

können,  daß der Einspruch noch in der selben Sitzung zu erfolgen hat; es müßte 

allerdings eine angemessene Frist vorgesehen sein, nach deren Verstreichen der 

Verwaltungskörper davon ausgehen . kann,  daß die Aufsichtsbehörde keinerlei 

Einspruch mehr erheben wird . Ansonsten wären Verwaltungskörperbeschlüsse 

" auf Dauer schwebend unwirksam" , weil nie endgültig sicher ist, daß kein Ein­

spruch erhoben wird. Anlässe der letzten Zeit sind Ursache, eine einschlägige 

KlarsteIlung vorzuschlagen.  

Überdies wären d ie Zitate des § 428 in der vorliegenden Bestimmung 

nachzuprüfen:  § 428 ASVG in der Fassung des Entwurfes hat keinen Absatz 1 .  

Begutachtu n gsverfa hren z u r  52 Novel le z u m  ASVG . Ste l l ung nah m e  des Ha uptverbandes der österreichischen 

Soz lalverslc her ungstr ager  

19/SN-351/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)42 von 54

www.parlament.gv.at



· . - 39 -

Statt des Wortes "Versicherungsanstalten" sollte im übrigen auch in 

dieser Bestimmung der derzeit allgemein verwendete Begriff "Versicherungsträ-
ger" treten.  

I 

Begutachtu ngsverfahren zur  52 Novelle z u m  ASVG.  Ste l lu ngnahme des H a u pt ve r ba ndes der österreichischen 
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Zu Z 1 3  (§ 455 ASVG i .  d.  F. des Entwurfes - Genehmigungspflicht der 

Satzungen): 

Die im Entwurf vorgeschlagene Fassung, wonach zu Beginn jeder 

Amtsdauer die Satzung " unverzüglich neu zu beschließen" wäre,wirkt überzogen 

und f indet kein Beispiel in anderen Rechtsbereichen. Auch die Landtage und der 

Nationalrat beschließen nicht zu Beginn jeder Legislaturperiode alle Gesetze neu. 

Im Hinblick darauf kann der Hauptverband dem gegenständlichen Vor­

schlag nicht zustimmen. 

Er würde dazu führen, daß die Betroffenen in relativ kurzen Abständen 

mit einer Flut von Durchführungsvorschriften überschüttet würden ,  was wohl 

kaum zur Rechtssicherheit beiträgt (es sollen ja nicht bloß Satzungen neu verlaut­

bart werden, sondern auch die Krankenordnungen). 

Gemeinsam mit den ebenfalls kundzumachenden Delegierungsbe­

schlüssen und allfälligen Hauptverbandsrichtlinien wäre (für die bestehenden Ver­

sicherungsträger, Pensionsinstitute und den Hauptverband je ca. 3 bis 4 Verlaut­

barungen) damit zu rechnen, daß - neben notwendigen Novellen - alle fünf Jah­

re ca. 1 00 Rechtsvorschriften neu verlautbart werden müßten. 

Statt der Fassung des Entwurfes wird vorgeschlagen,  den vom Haupt­

verband bereits dem Bundesministerium vorgelegten Text für eine Rechtsbereini­

gung im Sozialversicherungsrecht aufzugreifen und den Text dieses Vorschlages 

_ allenfalls modifiziert - in die Novelle aufzunehmen. Der Vorschlag folgt im we­

sentlichen den Rechtsbereinigungsvorschriften im Bundesrecht (Wiederverlautba­

rung) bzw. den Rechtsbereinigungsgrundsätzen in Wien und Niederösterreich. 

Begutachtu ngsve r f a h ren z u r  52 Novel le z u m  A S V G .  Ste l l u n g n a h m e  d e s  H a u ptverbandes der  österreic h i s c h e n  
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Im Zusammenhang mit den Rechtsgrundlagen für Durchführungsvorschriften er­

laubt sich der Hauptverband noch darauf aufmerksam zu machen , daß seit länge­

rem schon im Sozialversicherungsrecht eine ausdrückliche Bestimmung fehlt ,  die 

das rückwirkende Inkraftreten von Satzungen bzw. Krankenordnungen usw. re-

gelt: 

In der Praxis kommt es häufig vor, daß ein Gesetz, das z. B. am 

1 .  Jänner eines Jahres in Kraft getreten ist, durch eine Durchführungsnorm 

(Satzung, Krankenordnung usw.) näher ausgeführt werden muß. 

Sinnvollerweise muß auch diese Durchführungsnorm gleichzeitig mit 

dem Inkrafttreten (also meist rückwirkend) in Kraft gesetz1 werden. 

Verordnungen dürften allerdings nur dann rückwirkend erlassen 

werden, wenn dafür eine ausdrückliche gesetzliche Genehmigung besteht 

(siehe Punkt 47 der legistischen Richtlinien des Bundes, zeitl iche Determination 

der Kompetenz zur Erlassung von Durchführungsvorschriften) .  

Umgekehrt ist es  auch denkbar, daß ein zukünftiger Gesetzestext 

näher ausgeführt werden soll. Auch für einen solchen Fall ist eine ausdrückliche 

gesetzliche Grundlage dafür notwendig, daß die entsprechenden Durchfüh­

rungsverordnungen bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes erlassen werden 

können. 

Der Hauptverband schlägt daher vor, auch eine solche Rechtsvor­

schrift in die Sozialversicherungsgesetze aufzunehmen. Vorbild hiefür könnte 

Punkt 9& der legistischen Richtl inien des Bundes sein. 

Begutacht u ngslIerfahren zur 5 2  Novelle zum ASVG.  Stel l u n g n a h m e  des H a u ptllerbandes d e r  österreichische n  
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Zu Z 1 4  (§ 456a ASVG i .  d .  F. des Entwurfes) :  

In  § 31  Abs. 5 Z 4 ASVG in  der Fassung des Entwurfes sind Richtli­

nien über Mustergeschäftsordnungen vorgesehen ,' § 456a ASVG sieht nur " Mu­

stergeschäftsordnungen" vor. Diese Unstimmigkeit sollte bereinigt werden. 

, 

Begutachtungsverfa hren zur  52 N(w"l l  .. z u m  ASVG Ste l lungnahme des H a u ptverbandes der bsterre lch lschen 
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Zu Z 1 4  (§ 449 ASVG i .  d .  F. des Entwurfes) :  

Die Zitierung des § 428 Abs. 1 Z 2 bis
.
5 in d ieser Bestimmung dürfte 

auf ein Mißverständnis beruhen, weil § 428 keinen Absatz 1 besitzt. 

, 
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Zu Z 1 4  (§ 460 ASVG i .  d .  F. des Entwurfes - Rechtsstel lung der 

Bediensteten): 

Die Entwurfsregelung übernimmt die seit 1 956 ( Inkrafttreten des 

ASVG) bestehende Regelung und ergänzt diese in Klammerausdrücken um die 

Folgen aus der vorgesehenen Neuordnung der Organisationsstruktur . 

In  Hinblick auf die zwischenzeitig in Organisationen auf Selbstverwal­

tungsbasis erfolgten und im Arbeitsrecht eingetretenen Veränderungen empfiehlt 

sich zu überlegen , ob die gegenständliche Regelung unverändert beibehalten 

werden soll .  

, 
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Z u  § 479 ASVG - Rechtsgrundlage der  Pensionsinstitute : 

Die Pensionsinstitute haben darauf aufmerksam gemacht, daß deren 

Rechtsgrundlage noch mit den vorliegenden Noveliierungsvorhaben abgestimmt 

werden muß, weil Bestimmungen, die in § 479 ASVG zitiert sind, geändert wur­

den. 

Bei dieser Gelegenheit sollte auch die von den Pensionsinstituten be­

reits wiederholt angeregte und durch das Bundespflegegeldgesetz erforderlich 

gemachte Berichtigung durchgeführt werden (§ 479 Abs. 2 Z 1 zitiert noch § 73 

Abs. 6 und 8, während § 73 seit dem BPGG nur mehr fünf Absätze enthält) .  

Wie die anderen Sozialversicherungsträger wenden sich die Pensions­

institute ebenfalls ausdrücklich gegen den Vorschlag, die Satzungen am Beginn 

der Amtsdauer jeder Generalversammlung neu zu beschließen (§ 455 Abs. 1 

ASVG i. d .  F. des Entwurfes) .  Dies insbesondere deswegen ,  weil die Satzungen 

der Pensionsinstitute das vollständige Beitrags- und Leistungsrecht beinhalten, 

somit entsprechend umfangreich sind und neben der durch wiederholte Verlaut­

barungen entstehenden Rechtsunsicherheit auch relativ hohe Verlautbarungsko­

sten verursacht würden. 

Schließlich sollte § 460 Abs. 1 ASVG nur hinsichtlich des ersten und 

letzten Satzes für die beiden Institute gelten. weil diese nicht dem Hauptverband 

angehören. 

, 

§ 479 Abs. 2 ASVG sol lte wie folgt geändert werden : 

1 .  I n  Z 1 ist die Zitierung "§  73 Abs. 6 und 8" durch "§  73 Abs. 3 

und 4" zu ersetzen. 

2.  § 479 Abs. 2 Z 4 hat zu lauten:  

"4. von den Bestimmungen des Achten Teils 

- die §§ 42 1 bis § 425 , § 426 Abs. 1 Z 2 und Abs. 2, § 430, § 431 , 

- § 432 mit der Maßgabe, daß über die Satzung und deren Änderung, 

soweit es sich 

um Beiträge und Leistungen handelt oder 

über die Auflösung eines Trägers der zusätzl ichen Pensions­
versicherung, 
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eine gültige Beschlußfassung nur mit einer Mehrheit von zwei Drit­
teln der abgegebenen Stimmen in jeder der beiden Gruppen erfol-

gen kann, 

_ § 433, § 434, § 435, § 436 , § 443, § 444 § 446 , § 447, § 448 bis 

§ 453, § 455 Abs. 1 erster Satz, 

_ § 460 (jedoch Abs. 1 nur hinsichtlich des ersten und letzten Satzes), 

- § 460a und § 460c" . 

Die Pensionsinstitute regen außerdem an, die Bildung von Beiräten bei 

diesen Instituten wegen deren Kleinheit nochmals zu überlegen. DieAnliegen der 

Versicherten und Leistungsempfänger werden über die Mitgliedsunternehmungen 
bzw. deren Personalvertretungen und Betriebsräte (die ja auch die Versiche­

rungsvertreter stellen) an d ie Institute herangetragen. 

Nach M itteilung der Pensionsinstitute funktioniert der Kontakt zwischen 

ihnen und ihren Versicherten und Leistungsempfängern . Beiräte würden nur den 

Verwaltungsaufwand erhöhen . 

/ 
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Zu Z 1 5  (§ 553 ASVG i .  d .  F .  des Entwurfes - Übergangsbestimmungen): 

Nach Abs. 2 der Bestimmung verlängert sich die Amtsdauer der vom 

3 1 . Dezember 1 993 bestehenden Verwaltungskörper. 

Da die Sektionsausschüsse des Hauptverbandes im Gesetz nicht 

mehr erwähnt sind, würde dies bedeuten ,  daß diese Sektionsausschüsse auch 

keine " Nachfolger" haben. 

Bedeutet dies, daß die bisherigen Sektionsausschüsse auch · ab 

1 .  Jänner 1 994 die anhängigen Geschäfte zu Ende zu führen haben oder bedeu­

tet dies, daß diese Geschäfte auf die Verbandskonferenz bzw. den Verbandsvor­

stand übergehen? Dies ist insbesondere angesichts der Mitsprachebefugnis die­

ser Ausschüsse bei der Verteilung von Mit1eln aus dem Ausgleichsfonds der 

Krankenversicherungsträger wichtig (vgl. § 447c Abs. 4 ASVG der geltenden Fas­

sung).  

Das Thema ist insbesondere für die Übergangsfrist wichtig, in der es 

keine Verbandskonferenz gibt. 

Zu § 553 Abs. 3 ASVG i. d. F. des Entwurfes verweist der Hauptver­

band darauf, daß er bereit ist, die übertragenen Aufgaben so rasch wie möglich 

durchzuführen,  daß aber die " Dringlichkeit des Regelungsbedarfes" seiner eige­

nen E inschätzung überlassen bleiben muß. In erster Linie werden zunächst die 

grundlegenden organisatorischen Vorschriften wie z. B .  Satzung, Mustersatzung,  

Musterkrankenordnung und (Muster)geschäftsordnung in Angriff zu nehmen sein .  

, 

Es fehlt auch eine Übergangsbestimmung für die Aufgaben des 

Hauptverbandes, weil davon auszugehen ist, daß der Hauptverband zwar we­

sentliche G rundlagen (z. B.  Mustergeschäftsordnung) für die Versicherungsträger 

aufzustellen haben wird , daß aber die Verbandskonferenz erst im Anschluß an 

die Neukonstituierung der Versicherungsträger zusammentreten können wird. 

Falls bis dahin der Präsidialausschuß die im Gesetz vorgesehenen 

Richtlinienkompetenzen ausüben sol l ,  sol lte dies deutlich gesagt werden. 

Dies gi lt insbesondere für die Frage, ob die - auf grund des Entwurfes 

zwingend notwendige - neue Mustersatzung noch von einer (mit 1 35 Mitgliedern 
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einzuberufenden) Hauptversammlung des Hauptverbandes beschlossen werden 

müßte oder ob für die neue Mustersatzung nicht eher eine Beschlußfassung 

durch den (der künftigen Verbandskonferenz ähnlicheren) Präsidialausschuß vor-

gesehen ist. 

Dies ist deswegen wichtig,  weil diese vom Hauptverband zu beschlie­

ßenden Normen grundlegende Funktion für die Konstituierung der neuen Verwal-

tungskörper haben. 

Da sich die Verbandskonferenz aber aus Funktionären der Versiche­

rungsträger zusammensetzt, müßte der Hauptverband, obwohl er noch nicht neu 

konstituiert ist, schon die Rechtsgrundlagen der Neukonstitution der ihm angehö­

renden Versicherungsträger schaffen . Dies ist nur mit einer eindeutigen gesetzli-

chen Grundlage möglich . 

Die bisher geltenden Satzungen und anderen Organisationsvorschrif­

ten müßten überdies, nachdem sie mit dem Inkrafftreten der Novelle ihre Rechts­

grundlage verlieren, ausdrücklich mit einem bestimmten Enddatum gesetzlich ab­

gesichert werden, weil sonst alle darauf beruhenden Beschlüsse der Verwal­

tungskörper Gefahr laufen könnten, mangels Rechtsgrundlage als gesetzwidrig 

erkannt zu werden (Legalitätsprinzip).  

Der Hauptverband regt an zu prüfen, ob durch die Novelle nicht auch 

Bereiche außerhalb der eigentlichen Sozialversicherungsorganisation berührt wer­

den (z. B durch Verweise) und allenfalls, entsprechende Anpassungen vorzuneh-

men. 

I 

§ 553 Abs. 4 ASVG Ld.F.  des Entwurfes weist eine Lücke auf : Nach 

dem Entwurf könnte ein Funktionär auch dann Anspruch auf eine Pension nach 

den bisherigen Bestimmungen haben, wenn er 

_ z. B. nur 1 989 eine der genannten Funktionen ausgeübt hätte, 

_ nachher aber nur mehr " einfacher" Versicherungsvertreter (auch bei 

einem anderen Träger) war und 

_ schließlich von 1 995 bis 1 999 wiederum eine der genannten Funk-

tionen ausübte. 

Dies dürfte nicht gewollt sein; solche Fälle können aber nach derzeitigem Infor-
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mationsstand nicht ausgeschlossen werden . Vorgeschlagen wird , folgende Fas­

sung in die Regierungsvorlage aufzunehmen : 

, 

" . . .  , die unmittelbar anschließend an das Ende der Amtsdauer der al­
ten Verwaltungskörper (Abs. 2) 

_ weiterhin eine der genannten Funktionen ausüben und 

_ insgesamt mindestens fünf Jahre eine der genannten Funktionen 
ausgeübt haben, 

haben weiterhin . . .  ". 
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